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Keller im
Mirtlwirtshaus
Salzburghofen.
Nach Ueberlieferung
ehemals einGefängnis.

der Wände des Gefängnisses im Aeller des Wirtshauses waren. Der, Gerichts¬
diener soll nach Angabe des alten Weberbauers Stand! von Freilassing im
Schneiderseppenhaus Salzburghofen gewesen sein. Auch in diesem uralten stock¬

hölzernen Häusl ist ein mit mächtigem Steingewölbe versehener Aeller.
Wer diese Räume, namentlich das am tiefsten gelegene fensterlose, stockfinstere

Loch betritt, den befällt unwillkürlich ein leiser Schauer.
Aetzungskosten.

Die Aetzungskosten während der Gefangenschaft mußten in früherer Zeit
vom Gefangenen, wenn er ein Vermögen oder Gut hatte, bezahlt werden. Es
kam der Amtmann ins Haus und pfändete. Bei größeren Beträgen wurde das

Haus verkauft und vom Erlös die Aetzung bestritten.
2m Jahre §693 waren Hans pernerstetter und sein Bruder in Verhaft in

puncto furty (Diebstahl). Das Haus (Häusl in Aicha) wurde verkauft. Vom
Erlös wurden die Aetzungskosten bezahlt. Aicha.
l?37 Gerichtskosten

über den in puncto fericidy (Wilddieberei) gravierten in Staussenegg inverhaft
gesessenen Philipp Mayer unvermöglicher Zimmermann zu Hofhamb.

Erstlich 23. März ^737 sein herberg visitieren müssen

Verhasst genommen
27. ist er constituiert worden
5. April
2. Mai
Am hl. Osterfest ^ Bier zugestellt
Zur Verrichtung seiner österlichen Beicht Herrn Pfarrer zugestellt

Auf den 27. May hab ich Mayer zu Gericht verschaffen müssen

Ditto nachmittag constituiert ......
Iuni „ ..
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